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Allgemeinverfiigung
iiber die Zulassung eines Pflanzenschutzmittels
zur Bewiiltigung einer Notfallsituation

vom 27. Mirz 2026

Das Bundesamt fiir Lebensmittelsicherheit und Veterindrwesen,

gestiitzt auf Artikel 56 der Pflanzenschutzmittelverordnung vom 20. August 20251,
verfiigt:

Das Pflanzenschutzmittel

Helicovex (W-6879, [min. 7.5 x 10 exp. 12 OB/L; Stamm HaNPV-BJ] Baumwoll-
kapselwurm-Nukleopolyedervirus (Helicoverpa armigera-NPV, HearNPV))

wird, befristet bis zum 30. November 2026, fiir einen beschriankten Einsatz mit den
nachfolgenden Auflagen zugelassen:

Zugelassene Anwendung:

Anwendungsgebiet Schadorganismus Anwendung Auflagen
Feldbau
Mais Baumwollkapselwurm Aufwandmenge: 0.2 Vha 1,2,3,4

(Helicoverpa armigera) ~ Wartefrist: 7 Tage

Auflagen fiir den Einsatz

1 3 Behandlungen pro Generation.

2 Applikationsintervall: alle 8 Sonnentage (bedeckte Tage gelten als halbe Sonnentage).

3 Ansetzen und Ausbringen der Spritzbriihe: Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung
(mindestens langidrmliges Hemd + lange Hose) tragen.

4 Massnahmen treffen, um das Einatmen des Aerosols zu vermeiden.

Hinweis

Nur fiir die berufliche Verwendung.
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Entzug der aufschiebenden Wirkung

Einer allfilligen Beschwerde gegen diese Allgemeinverfiigung wird geméss Arti-
kel 55 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 19682 iiber das Verwaltungs-
verfahren die aufschiebende Wirkung entzogen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Verfiigung kann innerhalb von 30 Tagen nach Eréffnung beim Bundes-
verwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde erhoben werden. Die
Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begriindung mit Angabe der Beweismittel
und die Unterschrift der beschwerdefiihrenden Partei oder die ihres Vertreters zu
enthalten; sie ist im Doppel und unter Beilage der angefochtenen Verfiigung einzu-
reichen, und es sind ihr die als Beweismittel angerufenen Urkunden, soweit sie die
beschwerdefiihrende Partei in Handen hat, beizulegen.

27. Mirz 2026 Bundesamt fiir Lebensmittelsicherheit
und Veterindrwesen

Der Direktor: Laurent Monnerat

2 SR 172.021

2/2



	Das Pflanzenschutzmittel
	Entzug der aufschiebenden Wirkung

		Schweizerische Bundeskanzlei, Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen, info@bk.admin.ch
	2026-03-27T07:51:14+0100
	3003 Bern, Schweiz
	Bundesblatt. Massgebend ist die signierte elektronische Fassung. Die elektronische Signatur kann über www.validator.ch validiert werden.




